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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNEN 
DER NOVA ZONE INNOVATION GmbH 

 
1. Präambel 

Die NOVA ZONE Innovation GmbH (in weiterer Folge „NOVA ZONE“ genannt) führt für 
Personen oder Gruppen Workshops, Seminare und Beratungsaufträge im Auftrag von 
Unternehmen, Bildungsinstitutionen und anderen Gesellschaften durch (in weiterer Folge 
„Auftraggeber*in“ genannt) bzw. stellt Flächen zur Verfügung (Raumvermietung). Die 
nachfolgenden Geschäftsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung 
der Leistungen der NOVA ZONE. 

 

2. Allgemeines  

Die NOVA ZONE führt Leistungen ausschließlich unter Zugrundelegung dieser 
Geschäftsbedingungen durch. Der/die Auftraggeber*in nimmt dies zur Kenntnis. 
Abweichende oder ergänzende Regelungen – insbesondere allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers – werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn 
die NOVA ZONE dem ausdrücklich schriftlich zustimmt. Die Gruppenzusammensetzung bei 
Workshops/Seminaren wird vom Auftraggeber – in Abstimmung mit der NOVA ZONE – 
selbst geplant und durchgeführt. Ebenso führt er die Kommunikation rund um die 
Workshops/Seminare durch. Die NOVA ZONE ist für die Gestaltung vor Ort und den Inhalt 
verantwortlich. Die im Angebot als maximal zulässig angegebene Personenanzahl pro 
Workshop ist einzuhalten. 

 

3. Nutzungsgegenstand und Zutrittsberechtigung 

Es ist ausschließlich dem durch die Geschäftsbedingung definierten Personenkreis 
erlaubt, die für den/die Workshop/Beratungsleistung/Raumvermietung vorgesehenen 
Räumlichkeiten und die Zugangswege zu diesen zu nutzen. Andere Bereiche und 
Räumlichkeiten außerhalb der NOVA ZONE dürfen nicht bzw. nur mit ausdrücklicher 
schriftlicher Erlaubnis betreten werden. Die NOVA ZONE stellt ausschließlich die für den 
gebuchten Workshop definierten Räumlichkeiten, Geräte und 
Trainer*innen/Consultants/Facilitator*innen zur Verfügung. Weiters sind die 
Teilnehmenden berechtigt, das W-LAN der NOVA ZONE kostenfrei zu verwenden. Darüber 
hinaus sind die Teilnehmenden nicht berechtigt, irgendwelche Räumlichkeiten und 
insbesondere irgendwelche Geräte, Maschinen oder Systeme der NOVA ZONE zu 
verwenden. Die von der NOVA ZONE zur Verfügung gestellten Unterlagen, Dokumente, 
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Zeichnungen, Mitschriften etc. dienen lediglich zur Erfüllung der Seminarinhalte und dürfen 
insbesondere nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 

4. Haftung 

Der/die Auftraggeber*in haftet für Sach- und Personenschäden einschließlich etwaiger 
Folgeschäden, die während der Nutzungsdauer oder infolge von Verstößen gegen die 
Geschäftsbedingungen durch ihn, seine Gehilfen oder seine Teilnehmenden verursacht 
werden.  Die NOVA ZONE haftet nur für Schäden, die durch ihr zurechenbare Personen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. Der/die Auftraggeber*in und die 
Teilnehmenden sind für die Sicherheit ihrer persönlichen Gegenstände selbst 
verantwortlich. Die NOVA ZONE übernimmt für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von 
Eigentum der Teilnehmenden keinerlei Haftung. Es besteht kein Versicherungsschutz für 
persönliche Gegenstände oder Firmeneigentum der Teilnehmenden.  

 

5. Entgelt und Zahlungsbedingungen 

Entgelt und Zahlungsmodalitäten werden in individuellen Angeboten gesondert 
vereinbart. Allfällige Gebühren und Steuern hat der/die Auftraggeber*in selbst zu tragen. 
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen nach den gesetzlichen Bestimmungen 
verrechnet. Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. 20% Mehrwertsteuer, zzgl. Spesen 
(Fahrtkosten, Nächtigungskosten, etc.), die Preise unterliegen einer jährlichen 
Indexanpassung. Zahlung 1/3 bei Beauftragung, 2/3 nach Abschluss der jeweiligen 
Projektphasen, prompt netto nach Rechnungslegung. Raumvermietungen sind 14 Tage 
nach Rechnungslegung zur Zahlung fällig. 

 

6. Stornierung durch die NOVA ZONE  

Die NOVA ZONE ist berechtigt, fristlos vom Vertrag zurückzutreten, wenn der 
Vertragspartner mit seinen finanziellen Verpflichtungen in Verzug ist. 

 

7. Stornierungen durch den/die Auftraggeber*in 

Stornierungen für gebuchte Workshops/Seminare/Veranstaltungen/Räume können nur 
schriftlich und vor deren Beginn akzeptiert werden. Die Stornobedingungen sollen das 
finanzielle Risiko zwischen uns und unseren Auftraggeber*innen in fairer Weise regeln.  

Bei Stornierungen bis 30 Werktage vor Beginn der Veranstaltung, der Raumbuchung (im 
folgenden BEGINN) verrechnen wir 10 % des angeführten Preises, der im Nutzugsvertrag 
festgelegt wurde.   Ab 14 bis 10 Werktage vor BEGINN verrechnen wir 50 % und ab 9 bis 4 
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Werktage vor BEGINN werden 80 % des vereinbarten Preises in Rechnung gestellt. Bei 
kurzfristigen Absagen innerhalb 3 Werktage vor BEGINN verrechnen wir 100%.  

 

8. Stornierung durch die NOVA ZONE  

Die NOVA ZONE ist berechtigt, fristlos vom Vertrag zurückzutreten, wenn der 
Vertragspartner mit seinen finanziellen Verpflichtungen in Verzug ist.  

 

9. Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Regelungen dieser Geschäftsbedingung unwirksam sein oder werden, 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.  Änderungen der 
Geschäftsbedingung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für das Abweichen vom 
Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Im Fall eines 
Rechtsstreites gilt ausschließlich österreichisches Recht. Zuständig ist das jeweils sachlich 
zuständige Gericht in Linz. 

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind geistiges Eigentum der NOVA ZONE Innovation GmbH, alle Rechte 
vorbehalten. 

 


